
 

 
 

 
Beschlussvorlage öffentlich 

 
 

Federführendes Amt Nr. 

Amt für Umweltschutz 279/2017 
 
Betreff: 
 
Anpassung des Entsorgungsvertrages zwischen dem Kreis Warendorf und der 
Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH 
 

Beratungsfolge Termin 

 

Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Planung 23.06.2017 
Berichterstattung: Herr Meschede (AWG)   

Kreisausschuss 30.06.2017 

Berichterstattung: Herr KBD Rehers   

Kreistag 07.07.2017 

Berichterstattung: Herr KBD Rehers   

 
Finanzielle Auswirkungen:  ja  nein 
    
Falls ja:    
Im Haushaltsplan vorgesehen:  ja  nein 
   
Produkt  Nr.       Bez.       
     
Ergebnisplanposition oder Investition  Nr.       Bez.       
     
Betrag  a) für den Zweck veranschlagt und  a)       EUR 

b) nunmehr erforderlich b)       EUR 
   

1) Investitionsauszahl./einmalige Aufwendungen: 

 
insgesamt:       EUR  
 
Beteiligung Dritter:       EUR 
 
Belastung Kreis Warendorf:       EUR 

2) Lfd. Aufwendungen (einschl. Abschreibungen) jährlich: 

 
insgesamt:       EUR 
 
Beteiligung Dritter:       EUR 
 
Belastung Kreis Warendorf:       EUR 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Anpassung der Anlage 1 des Entsorgungsvertrages zwischen dem Kreis Warendorf 
und der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH entsprechend der 
vorliegenden Anlage 2 wird zugestimmt. 
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Erläuterungen: 
 

Der Kreis Warendorf und die Kommunale Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises 
Warendorf mbH (AWG kommunal) haben am 29.08.2012 einen Entsorgungsvertrag 
geschlossen. Die AWG kommunal firmierte seinerzeit noch unter ECOWAF – 
Entsorgungskooperationsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH. 
Der Entsorgungsvertrag enthält eine Anlage 1, in der die beauftragten Aufgaben benannt 
sind (siehe Anlage 1 zu dieser Beschlussvorlage). Folglich ist die Anlage anzupassen, 
sobald neue Aufgaben hinzukommen. Dies ist durch die in der heutigen Sitzung 
beschlossene Übertragung der Aufgaben Sammlung und Transport von Rest-, Bio- und 
Sperrmüll von den Städten Beckum und Ennigerloh auf den Kreis Warendorf der Fall. Die 
Anlage ist somit um diese beiden Übertragungen zu ergänzen und lautet neu wie aus 
Anlage 2 ersichtlich. 
 
Anlagen: 
 

- Anlage 1 (alt) zum Entsorgungsvertrages zwischen dem Kreis Warendorf und der 
AWG kommunal vom 29.08.2012 , Anlage 1 

- Anlage 2 (neu) zum Entsorgungsvertrages zwischen dem Kreis Warendorf und 
der AWG kommunal vom 29.08.2012 , Anlage 2 
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1.   

 Amtsleitung  
 
 
 
2.   

 Dezernent  
 
 
 
3.   

 Kämmerer (nur bei Vorlagen mit finanziellen 
Auswirkungen) 

 

 
 
 
4.   

 Landrat  
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